
 

Wissenswertes zum Funktionsgruppenspezifischen TV (Zub) – FGr 5-TV 
 

M o n a t s t a b e l l e n e n t g e l t (gültig ab 1. Januar 2012): 

Gruppe 0 bis <5 Jahre 5 bis <10 Jahre 10 bis <15 Jahre 15 bis <20 Jahre 20 bis <25 Jahre >=25 Jahre 

508 
(KiN/B) 

2.030,09 € 2.071,33 € 2.112,58 € 2.153,84 € 2.195,09 € 2.236,35 € 

509 
(PiR) 

1.921,53 € 1.956,26 € 1.991,00 € 2.025,74 € 2.060,48 € 2.095,22 € 

 
Z u l a g e n: 
Samstagszulage (§ 12): pro geleisteter Stunde Arbeit an Samstagen zwischen 13.00 und 20.00 Uhr € 0,64 
Sonntagszulage (§ 13): pro geleisteter Stunde Arbeit am Sonntag € 3,95  
Feiertagszulage (§ 15): an gesetzlichen Wochenfeiertagen, auch wenn diese auf einen Sonntag fallen, sowie für 
Arbeit am Ostersonntag und am Pfingstsonntag € 4,78 je Stunde;  
neben der Feiertagszulage wird keine Sonntags- und Samstagszulage gezahlt! 
Nachtarbeits- und Schichtzulage (§ 16): für Arbeit zwischen 20.00 und 6.00 Uhr € 2,20 je Stunde; zusätzlich 
erhalten die Schichtarbeitnehmer € 30,- pro Monat als persönliche Nachtarbeitszulage;  
 

Anspruch auf Zahlung einer zusätzlichen Schichtzulage besteht wenn die Schicht, 
1. nach 0.00 und vor 4.00 Uhr beendet wird  € 2,56 pro Schicht 
2. nach 24.00 und vor 4.00 Uhr begonnen wird  € 5,11 pro Schicht. 

Überzeitzulage (§ 18): für Überzeitarbeit € 3,51 je Stunde oder wahlweise 15 Minuten Zeitzuschlag je Stunde 
Überzeitarbeit 
Rufbereitschaftszulage (§ 19): für Rufbereitschaft: € 2,04 je Stunde 
 
Fahrtätigkeit (Ausbleibezeit/Verpflegungspauschale) (§ 36): 

Abwesenheitsdauer (von - bis) EURO 

< 14 Std. mind. 8 Std. 5,11 

< 24 Std. mind. 14 Std. 8,18 

>= 24 Std. 12,78 

Für die Höhe der  V e r p f l e g u n g s p a u s c h a l e  ist allein die Dauer der beruflich bedingten Abwesenheit von 
der Wohnung am jeweiligen Kalendertag maßgebend. Führt man an einem Kalendertag mehrere Fahrten durch, 
sind die Abwesenheitszeiten an diesem Kalendertag zusammenzurechnen. Sofern die Fahrtätigkeit nach 16.00 Uhr 
begonnen und vor 8.00 Uhr des nachfolgenden Kalendertages beendet wird, ohne das eine Übernachtung 
stattfindet, wird die Fahrtätigkeit mit der gesamten Abwesenheitsdauer dem Kalendertag der überwiegenden  
Abwesenheit zugerechnet.  
Fahrentschädigung (§ 23): Arbeitnehmer des Bordservices und der Arbeitnehmer der für diese Tätigkeit ausgebildet 
wird, erhält für jede Schicht mit Zugfahrt eine Fahrentschädigung in Höhe von € 6,65. 
Nachlöseprämie: Zub erhalten 2 % des Nachlösebetrages und zusätzlich € 0,03 pro Reisenden 
Jährliche Zuwendung (§ 10): Die jährl. Zuwendung beträgt 100 % eines Monatstabellenentgeltes und wird am  
25. November gezahlt. Die Zuwendung verringert sich um jeweils 1/12 für jeden Kalendermonat, für den man kein 
Entgelt bzw. Entgeltersatzleistungen (Krankengeldzuschuss vom Arbeitgeber/Verletztengeld der EUK) erhalten hat. 
U r l a u b s r e g e l u n g e n  gültig ab 1. Januar 2012 ! ! ! :  
(§ 40) Der Erholungsurlaub der Arbeitnehmer beträgt 28 Urlaubstage im Urlaubsjahr. Er erhöht sich ab einer 
Betriebszugehörigkeit von 5 Jahren um einen Urlaubstag und ab einer Betriebszugehörigkeit von 10 Jahren um 
einen weiteren Urlaubstag. Urlaubswoche: Montag bis Freitag (5 Urlaubstage; an Sams- und Sonntagen muss kein 
Urlaub genommen werden!) 
Zusatzurlaub für Wechselschicht-, Schicht- und Nachtarbeit (§ 40): Man erhält bei Leistung im Kalenderjahr von 
mind. a) 80 Nachtarbeitsstd.  1 Arbeitstag; b) 160 Nachtarbeitsstd.  2 Arbeitstage; c) 240 Nachtarbeitsstd.  
 3 Arbeitstage und d) 320 Nachtarbeitsstd.  4 Arbeitstage Zusatzurlaub im Urlaubsjahr. Als Nachtarbeitsstun-
den hierbei gilt die erbrachte Arbeitszeit zwischen 20.00 und 6.00 Uhr. Zeiten in denen man zu einer Bereitschaft an 
der Arbeitsstelle anwesend sein muss, werden nicht in die Berechnung des ZUS dazugezählt. Außer die Zeiten der 
Heranziehung zur Arbeitsleistung aus einer Bereitschaft! 
Ferientermine Bayern: 

Jahr Weihnachten  Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten  

2012 
27.12.2011 
– 5.1.2012 

20.02. – 
24.02 

02.04. – 
14.04 

29.05. – 
09.06. 

01.08. – 
12.09. 

29.10. – 
03.11. 

24.12.2012 
– 5.01.2013 

2013 
24.12.2012 
– 5.1.2013 

11.02. – 
15.02. 

25.03. – 
06.04. 

21.05. – 
31.05. 

31.07 – 
11.09. 

28.10. – 
31.10. 

23.12.2013 
– 4.01.2014 
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